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Kantonsrat 

 

P 226 

 

Postulat Engler Pia und Mit. über die rückwirkende Anpassung der 

maximal anrechenbaren Aufenthaltstaxe bei der Berechnung der Er-

gänzungsleistungen 

 
eröffnet am 18. Mai 2020 
 
 
Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Anpassung der maximal anrechenbaren Aufent-
haltstaxe bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen in Pflegeheimen rückwirkend ab 
2019 zu überprüfen und anzupassen. Niemand soll aufgrund eines Pflegeheimaufenthalts 
zum Sozialhilfebezüger oder zur Sozialhilfebezügerin werden.  
 
Begründung: 
Der Grundgedanke der Ergänzungsleistungen (EL) ist, die Sicherheit der Existenz zu ge-
währleisten. Im Regelfall soll also kein Heimbewohner und keine Heimbewohnerin zum Sozi-
alhilfeempfänger respektive zur Sozialhilfeempfängerin werden. Genau diese Gefahr hat je-
doch das Kantonsgericht festgestellt und bemängelt, dass die vom Regierungsrat festgelegte 
anrechenbare Tagestaxe der Ergänzungsleistung mit 140 Franken bewusst zu tief angesetzt 
ist und gegen Bundesnorm verstösst. Für die prozessführende Person wird die zuständige 
Behörde angewiesen, eine Neuberechnung der Ergänzungsleistungen ab Eintritt ins Pflege-
heim anzustellen.  
 
Der Regierungsrat teilte mit, dass er das Kantonsgerichtsurteil betreffend die bei der Berech-
nung der Ergänzungsleistungen maximal anrechenbare Aufenthaltstaxe im Pflegeheim nicht 
an das Bundesgericht weiterzieht. Er anerkennt, dass die gegenwärtige EL-Taxgrenze nicht 
der Kostenentwicklung der letzten Jahre bei den Pflegeheimen Rechnung trägt und somit 
den Anforderungen an das Bundesrecht nicht mehr genügt. Die EL-Taxgrenze will er deshalb 
bis im Sommer 2020 neu festlegen und rückwirkend ab 1. Januar 2020 anwenden. 
 
Es ist stossend, dass der Regierungsrat das Ausmass der zu Unrecht zu tief ausbezahlten 
Ergänzungsleistungen an Heimbewohnerinnen und -bewohner nicht weiter zurück überprü-
fen will. Dies, obwohl das Kantonsgericht klar festhält, dass die anrechenbare Tagestaxe auf 
Jahre zurück zu tief angesetzt worden ist. Die Regierung hat damit bewusst in Kauf genom-
men, die Betroffenen zu Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern zu machen. Allen betroffe-
nen EL-Bezügerinnen und -Bezüger steht ein rechtmässiger Beitrag zu. Nur die gründliche 
Aufarbeitung der letzten Jahre schafft Gerechtigkeit und Transparenz. 
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